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Betrifft 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, des Familienlastenausgleichsge
setzes 1967 und des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 11. November 2003 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geän-

. dert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Zur Begutachtungsfrist: 

Es darf darauf hingewiesen werden, dass durch die Übermittlung des vorliegenden Geset

zesvorhabens, eingelangt beim Amt der NÖ Landesregierung am 21. Oktober 2003, mit 

einer Stellungnahmefrist bis 27. Oktober 2003 die in Art. 1 Abs. 4 der Vereinbarung zwi

schen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanis

mus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften, BGBI. I Nr. 35/1999, 

vorgesehene Mindestfrist von vier Wochen nicht eingehalten wurde. 
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Weiters darf auf das gemeinsame Durchführungsrundschreiben des Bundeskanzleramtes 

und des Bundesministeriums für Finanzen zur Vereinbarung über den Konsultationsme

chanismus vom 16. März 1999, GZ. 603.767/11 .. V/1/99, hingewiesen werden. Darin wird 

zur Länge der Begutachtungsfrist ausgeführt, dass die in der Vereinbarung angeführten 

Mindestfristen nichts daran ändern, dass Begutachtungsfristen grundsätzlich so bemes

sen sein sollten, dass den zur Begutachtung eingeladenen Stellen eine Frist von 

wenigsten $echs Wochen zur Verfügung stehen. Je nach Bedeutung und Umfang des 

Vorhabens kann die Einräumung einer noch längeren Begutachtungsfrist angezeigt sein . 

(Seite 5 des Rundschreibens). 

11. Anregung: 

Im Hinblick auf die Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 wird auf die 

Anregung der NÖ Landesregierung vom 29. April 2003, LAD1-VD-19318/004. hinsichtlich 

der Schülerfreifahrt für hilfs- und schutzbedürftige Fremde noch einmal hingewiesen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö II 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an das Präsidium des Bundesrates 
3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates . 
4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors ) 
5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~~ 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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